
 
Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde Kirchlindach 

 
Ordentliche Kirchgemeindeversammlung 

Sonntag, 5. Juni 2011 
10.30 Uhr, anschliessend an den Gottesdienst, im Pfrundhaus 

 
Traktanden 
1. Jahresrechnung 2010  
2. Information Sanierung Liegenschaften  
3. Verschiedenes 
 
Das Protokoll der ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung vom 3. April 2011 liegt 30 Tage 
vor der Versammlung in der Kirche auf. Das Protokoll kann auch beim Sekretariat der Kirchgemeinde 
angefordert oder auf der homepage www.kirchlinda.ch eingesehen werden. Gegen die Abfassung 
kann bis zum Vortag der Versammlung, d.h. bis am 4. Juni 2011, schriftlich Einsprache erhoben 
werden. Die Einsprache ist an die Kirchgemeinde Kirchlindach, zuhanden des Präsidenten Herr Peter 
Gerber, Hofweg 4, 3038 Kirchlindach, zu richten. 
 
Die Jahresrechnung 2010 kann beim Sekretariat (031 829 29 51) bezogen oder ein Zusammenzug 
auf der homepage www.kirchlinda.ch heruntergeladen werden. 
 
 
 
 

Botschaft 
1. Jahresrechnung 2010 
Die Jahresrechnung 2010 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 28'834.02 ab. Budgetiert war 
ein Aufwandüberschuss von Fr. 16'262.--. 
 
Die Verbesserung ist vor allem auf den deutlich höheren Kirchensteuerertrag gegenüber dem 
Voranschlag sowie auf den bewussten und sparsamen Mitteleinsatz zurückzuführen. Bei den 
Steuereinnahmen hat die Kirchgemeinde gegenüber den Budgeterwartungen knapp Fr. 35‘000.- mehr 
eingenommen. 
 
Antrag 
Der Kirchgemeinderat und die Finanzkommission beantragen der Kirchgemeindeversammlung, die 
Jahresrechnung mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 28'834.02  zu genehmigen.  
 
Ein Auszug der Jahresrechnung 2010 liegt bei und das Ergebnis der Revision wird an der Kirchge-
meindeversammlung erläutert. 
 
 
2. Information Sanierung Liegenschaften 
An der letzten ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung vom 03. April 2011 wurde ein 
Verpflichtungskredit von brutto Fr. 415‘000.- zur Sanierung der Liegenschaften der Kirchgemeinde 
angenommen. An der Kirchgemeindeversammlung wird über den Stand der Arbeiten orientiert. 
 
 
 
3. Verschiedenes 
 
 
 
Stimmberechtigt ist, wer: 
1. der Evangelisch-reformierten Landeskirche angehört 
2. das 18. Altersjahr zurückgelegt hat 
3. seit drei Monaten in der Kirchgemeinde Kirchlindach wohnt 


